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Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 
der Allianz Lebensversicherungs-AG zu den Empfehlungen 
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1. Die Allianz Lebensversicherungs-AG wird den Empfehlungen der „Regierungs-

kommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 2. Juni 
2005 mit folgenden Abweichungen entsprechen:  

 
a) Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird im Anhang des Konzernabschlus-

ses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten 
mit langfristiger Anreizwirkung angegeben, jedoch nicht individualisiert ausge-
wiesen (Kodex-Ziffer 4.2.4 Satz 2).  

 
b) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste, nach der Satzung beziffer-

te Vergütung ohne einen erfolgsorientierten Vergütungsbestandteil (Kodex-
Ziffer 5.4.5 Abs. 2 Satz 1). Für ein Konzernunternehmen der Allianz Gruppe ist 
eine von der Dividendenpolitik unabhängige Vergütung der Aufsichtsratsmit-
glieder sinnvoll. Dieser Aspekt und die Tatsache, dass ein Lebensversiche-
rungsunternehmen den größten Teil des erwirtschafteten Überschusses den 
Versicherungsnehmern gutschreiben muss, sprechen gegen eine dividenden-
abhängige Aufsichtsratsvergütung. 

 
c) Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird im Corporate Governance Be-

richt aufgegliedert nach Bestandteilen angegeben, jedoch nicht individualisiert 
ausgewiesen (Kodex-Ziffer 5.4.7 Abs. 3 Satz 1). Der Vorsitzende des Aufsichts-
rats erhält keine Vergütung. 

 
2. Seit der letzten Entsprechenserklärung vom 2. Dezember 2004, die sich auf den 

Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 be-
zog, hat die Allianz Lebensversicherungs-AG den Empfehlungen der „Regie-
rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der damals gelten-
den Fassung mit folgenden Abweichungen entsprochen: 
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a) Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wurde im Anhang des Konzernab-
schlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Kompo-
nenten mit langfristiger Anreizwirkung angegeben, jedoch nicht individualisiert 
ausgewiesen (Kodex-Ziffer 4.2.4 Satz 2). Die Vergütung des Vorstandsvorsit-
zenden wurde im Konzernabschluss der Allianz AG individualisiert ausgewie-
sen. 

 
b) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten eine feste, nach der Satzung beziffer-

te Vergütung ohne einen erfolgsorientierten Vergütungsbestandteil (Kodex-
Ziffer 5.4.5 Abs. 2 Satz 1).  

 
c) Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wurde im Anhang des Konzernab-

schlusses aufgegliedert nach Bestandteilen angegeben, jedoch nicht individua-
lisiert ausgewiesen (Kodex-Ziffer 5.4.5 Abs. 3 Satz 1). Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats erhielt keine Vergütung. 

 
 
 
Stuttgart, im Dezember 2005 
 
 
 Allianz Lebensversicherungs-AG 
 


